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erfreut darüber, dass am 5. September 1997 in Wien auf
Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen über nu-
kleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Überein-
kommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung ra-
dioaktiver Abfälle111 verabschiedet wurde,

mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame
Übereinkommen am 18. Juni 2001 in Kraft trat,

feststellend, dass die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens über die
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle vom
3. bis 14. November 2003 in Wien abgehalten wurde,

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung112, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu
fördern,

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht113;

2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwen-
dung nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung
gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Sicherheit al-
ler Staaten hätte;

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten
verletzen würde;

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre
Bemühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung auch An-
gaben über die Fortschritte bei den Verhandlungen über die-
ses Thema aufzunehmen;

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution
CM/Res.1356 (LIV) von 1991114 betreffend das Übereinkom-
men von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährlicher
Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüber-
schreitenden Verbringung innerhalb Afrikas;

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksa-
me Anwendung des Verfahrenskodexes der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Ab-
fälle in ihrem Hoheitsgebiet gewähren wird;

8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspar-
tei des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle111 zu werden,
dies so bald wie möglich zu tun;

9. beschließt, den Punkt „Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/35

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 8 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)115.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische

111 United Nations, Treaty Series, Vol. 2153, Nr. 37605. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl.
Nr. 169/2001; AS 2005 31.
112 Resolution S-10/2.
113 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session,
Supplement No. 27 (A/54/27), Kap. III, Abschn. E.
114 Siehe A/46/390, Anlage I.

115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, Costa
Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Kambodscha,
Kolumbien, Kuba, Liberia, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Süd-
afrika, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Usbekistan und Venezuela (Bo-
livarische Republik). 
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Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, Indien, Israel, Marshallinseln, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Pakistan, Palau, Russische Föde-
ration.

62/35. Die kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und
angrenzende Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 B vom 10. De-
zember 1996, 52/38 N vom 9. Dezember 1997, 53/77 Q vom
4. Dezember 1998, 54/54 L vom 1. Dezember 1999, 55/33 I
vom 20. November 2000, 56/24 G vom 29. November 2001,
57/73 vom 22. November 2002, 58/49 vom 8. Dezember
2003, 59/85 vom 3. Dezember 2004, 60/58 vom 8. Dezember
2005 und 61/69 vom 6. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Abrüstungskommis-
sion auf ihrer Arbeitstagung 1999 ein Dokument mit dem Ti-
tel „Schaffung kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage
von Vereinbarungen, die die Staaten der betreffenden Region
aus freien Stücken eingegangen sind“ verabschiedete116,

entschlossen, sich weiter für die völlige Beseitigung der
Kernwaffen einzusetzen,

sowie entschlossen, auch weiterhin zur Verhütung der
Verbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten sowie zu
dem Prozess der allgemeinen und vollständigen Abrüstung
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle beizu-
tragen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und an-
derer Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
festigen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen über kernwaffen-
freie Zonen im Schlussdokument der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung117, der ersten Sondertagung über
Abrüstung,

hervorhebend, welche Bedeutung den Verträgen von Tla-
telolco118, Rarotonga119, Bangkok120 und Pelindaba121, mit de-
nen kernwaffenfreie Zonen geschaffen wurden, sowie dem

Antarktis-Vertrag122 zukommt, wenn es darum geht, unter an-
derem eine völlig kernwaffenfreie Welt zu schaffen,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Zusammenar-
beit zwischen den Vertragsstaaten von Verträgen über kern-
waffenfreie Zonen durch Mechanismen wie gemeinsame Ta-
gungen der Vertragsstaaten, Unterzeichner und Beobachter
dieser Verträge verstärkt wird,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung der Erklärung
von Santiago de Chile durch die Regierungen der Mitglied-
staaten der Organisation für das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik und der Vertragsstaaten des
Tlatelolco-Vertrags während der neunzehnten ordentlichen
Tagung der Generalkonferenz der Organisation am 7. und
8. November 2005 in Santiago123,

unter Hinweis auf die anwendbaren Grundsätze und Nor-
men des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der Hohen
See und die Durchfahrtsrechte durch Seegebiete, so auch die-
jenigen im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Natio-
nen124,

1. begrüßt, dass der Antarktis-Vertrag122 und die Ver-
träge von Tlatelolco118, Rarotonga119, Bangkok120 und
Pelindaba121 auch weiterhin dazu beitragen, die südliche He-
misphäre und die angrenzenden von diesen Verträgen abge-
deckten Gebiete von Kernwaffen zu befreien;

2. begrüßt außerdem, dass alle ursprünglichen Ver-
tragsstaaten den Vertrag von Rarotonga ratifiziert haben, und
fordert die berechtigten Staaten auf, dem Vertrag und den da-
zugehörigen Protokollen beizutreten;

3. begrüßt ferner die Bemühungen, die unternommen
werden, um den Ratifikationsprozess des Vertrags von Pe-
lindaba zum Abschluss zu bringen, und fordert die Staaten der
Region, die den Vertrag noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, auf, dies zu tun, damit er bald in Kraft treten
kann;

4. begrüßt die Unterzeichnung des Vertrags von Semi-
palatinsk am 8. September 2006125 und fordert alle in Betracht
kommenden Staaten nachdrücklich auf, bei der Lösung noch
ausstehender Fragen im Hinblick auf die volle Durchführung
des Vertrags zusammenzuarbeiten;

5. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zu-
sammenzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten,
die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern;

6. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
auf der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden

116 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang I.
117 Resolution S-10/2.
118 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
119 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985
(United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), Anhang VII.
120 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
121 A/50/426, Anlage.

122 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988;
AS 1990 1925.
123 Siehe A/60/678.
124 United Nations, Treaty Series, Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; öBGBl.
Nr. 885/1995.
125 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien.
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Region aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen
weitere Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen,
und fordert alle Staaten auf, alle einschlägigen Vorschläge zu
prüfen, so auch diejenigen, die sich in ihren Resolutionen
über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen im Nahen Osten
und in Südasien finden;

7. bekräftigt ihre Überzeugung, dass kernwaffenfreien
Zonen eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Nichtverbrei-
tungsregimes für Kernwaffen und bei der Ausweitung der
kernwaffenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert un-
ter besonderem Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der
Kernwaffenstaaten alle Staaten auf, den Prozess der nuklea-
ren Abrüstung zu unterstützen und sich für die völlige Besei-
tigung aller Kernwaffen einzusetzen;

8. begrüßt es, dass auf der vom 26. bis 28. April 2005
in Tlatelolco (Mexiko) abgehaltenen ersten Konferenz der
Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von Verträgen über die
Schaffung kernwaffenfreier Zonen, auf der die Staaten die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zur Erreichung ihrer ge-
meinsamen Ziele bekräftigten, Fortschritte in Richtung auf ei-
ne verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Zonen und zwi-
schen ihnen erzielt wurden;

9. beglückwünscht die Vertrags- und Unterzeichner-
staaten der Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und
Pelindaba sowie die Mongolei zu ihren Bemühungen um die
Erreichung der in diesen Verträgen angestrebten gemeinsa-
men Ziele und um die Förderung des kernwaffenfreien Status
der südlichen Hemisphäre und der angrenzenden Gebiete und
fordert sie auf, weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit
untereinander und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkun-
den und wahrzunehmen;

10. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zo-
nen zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unter-
zeichnerstaaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die
Verwirklichung der Ziele zu erleichtern;

11. beschließt, den Punkt „Kernwaffenfreie südliche
Hemisphäre und angrenzende Gebiete“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/36

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 139 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 36 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)126:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Deutschland, Dominikanische

Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finn-
land, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, China, Dänemark, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Georgien,
Griechenland, Israel, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mol-
dau, Montenegro, Niederlande, Palau, Polen, Republik Korea,
Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn.

62/36. Herabsetzung der Einsatzbereitschaft der Kern-
waffensysteme

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass eines der Merkmale der Nukle-
arstrategien des Kalten Krieges darin bestand, Kernwaffen in
hoher Alarmbereitschaft zu halten, und es begrüßend, dass
Vertrauen und Transparenz seit dem Ende des Kalten Krieges
zugenommen haben,

besorgt darüber, dass trotz des Endes des Kalten Krieges
immer noch mehrere Tausend Kernwaffen in hoher Alarmbe-
reitschaft gehalten werden und innerhalb weniger Minuten
startbereit sind,

davon Kenntnis nehmend, dass in multilateralen Abrü-
stungsforen weitere Reduzierungen des Grades der Einsatz-
bereitschaft von Kernwaffensystemen verstärkt unterstützt
werden,

in der Erkenntnis, dass die Aufrechterhaltung einer hohen
Bereitschaftsstufe für Kernwaffensysteme das Risiko des
Einsatzes dieser Waffen, darunter des unbeabsichtigten oder
durch einen Zufall ausgelösten Einsatzes, erhöht, was kata-
strophale Folgen hätte,

sowie in der Erkenntnis, dass die Verringerung des Dislo-
zierungsumfangs und die Herabsetzung des Grades der Ein-
satzbereitschaft dieser Waffen zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit sowie zum Prozess der nu-
klearen Abrüstung beitragen, da dadurch vertrauensbildende

126 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Argentinien, Benin, Brasilien, Chile, Dominika-
nische Republik, Ecuador, Irland, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Mexi-
ko, Neuseeland, Nigeria, Österreich, Peru, Samoa, Schweden, Schweiz,
Sierra Leone, Timor-Leste und Uruguay. 




